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Datum 01.01.2026

Gastspielvertrag zwischen Steve Morgen (folgend Band) und den unten genannten Veranstalter.

Musikalische Darbietung am 18.07.2026 von 19:30 Uhr - 22:30 Uhr

Band Licht

Lautsprecher Bühne

DJ Gesamt

Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen (Kleinunternehmerregelung). Die Rechnungsstellung erfolgt 
nach der Veranstaltung und wird separat sowie transparent nach Technik, Bühne und Künstlerleistung gegliedert. Die Vergütung ist 

wahlweise in bar oder per Banküberweisung zu entrichten.

1. Veranstalter

Name Telefon

Straße Ort

Email Ansprechpart.

2. Veranstaltungsdetails

Titel Datum

Spielbeginn Spielende

Straße Ort

3. Ansprechpartner

Telefon Notfall

4. Aufbau

Für den Auf- und Abbau der Technik rechnen Sie bitte 3 Stunden vor Spielbeginn sowie 2 Stunden nach Spielende ein. In dieser 
Zeit muss die Liegenschaft mit dem Fahrzeug zum Be- und Entladen befahrbar sein. Etwaige erforderliche Zufahrtsgenehmigungen 
sind rechtzeitig einzuholen. Bei Buchung unserer großen Lautsprecheranlage, Elementbühne oder Truckbühne sind zusätzlich 2 
kräftige Helfer für jeweils 30 Minuten bereit zu stellen. Die Uhrzeiten werden im Detail mitgeteilt.

Aufbau ab Aufbau bis

Bühne vor Ort? PA vor Ort?

Licht vor Ort? Strom vor Ort?

Ist Bühne und Lautsprechertechnik vorhanden so ist der Aufbau dem StageRider unter stevemorgen.com/entdecken/downloads/ 
zu entnehmen.



3. Soundcheck 
Der Soundcheck ist in der Regel spätestens 1 Stunde vor Spielbeginn abgeschlossen. In dieser Zeit kann 
es zu hohen Lautstärken kommen. Diese dienen ausschließlich Testzwecken und stellen nicht die 
Lautstärke während der Veranstaltung dar. Die Lautstärke während der Veranstaltung kann vom 
Veranstalter gemeinsam mit der Band festgelegt werden.


4. Pausen 
Die Band legt nach eigenem Ermessen Pausen ein. In der Regel überschreiten diese 20 Minuten pro Set 
nicht. Die Band stellt eigene Pausenmusik im gemütlichen Stil bereit. Wünscht der Veranstalter eigene 
Musik, ist dies der Band vorab mitzuteilen.


5. Bühne 
Bühne und Anlage sind vor Nässe zu schützen. Der Veranstalter sorgt für ausreichend Stromanschlüsse in 
unmittelbarer Bühnennähe. Schäden, die durch Fehler oder unsachgemäße Stromleitungen entstehen, 
trägt der Veranstalter. Es ist darauf zu achten, eine VDE-geprüfte Stromversorgung bereitzustellen.


6. Garderobe 
Der Veranstalter stellt einen Raum oder eine Kammer in der Nähe der Bühne zur Verfügung, um 
Equipment zu verwahren und mehrmalige Garderobenwechsel zu ermöglichen.


7. Verpflegung 
Die Band ist vom Veranstalter mit Speisen und Getränken zu versorgen. Sollte keine Verpflegung möglich 
sein, ist die Band vorab zu informieren.


8. Übernachtung 
Ist das Spielende nach 00:00 Uhr geplant, sollte eine Übernachtungsmöglichkeit bestehen. Diese kann in 
Form einfacher Fremdenzimmer in Anzahl der gebuchten Musiker erfolgen.


9. Gästeliste 
Der Veranstalter stellt der Band mindestens 5 Plätze seiner Gästeliste zur Verfügung.


10. GEMA, Genehmigungen 
Der Veranstalter verpflichtet sich, alle zur Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Genehmigungen, 
gleich ob öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich, einzuholen und alle anfallenden Gebühren zu bezahlen. 
Die GEMA-Gebühren trägt der Veranstalter. Das Konzert ist vor Spielbeginn bei der GEMA anzumelden. 
Die Setlist ist bei der Band per E-Mail oder Link zu beziehen.


11. Werbung 
Die Vertragsparteien sind bemüht, die Veranstaltung hinreichend zu bewerben. Sofern es sich nicht um 
eine geschlossene Gesellschaft handelt, darf die Band die Veranstaltung selbst öffentlich bewerben 
(Tourdaten, Social Media, Website). Der Veranstalter darf den Namen der Band im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung öffentlich verwenden. Die Band stellt auf Wunsch maximal 20 Plakate und 200 Flyer für 
Werbezwecke zur Verfügung.


12. Design, Logo, Medien 
Als Schriftart für Headlines ist stets Helvetica zu verwenden. Ist diese nicht verfügbar oder ist eine 
Verwendung nicht möglich, kann Arial genutzt werden. Abweichungen sind mit der Band abzustimmen. 
Das Logo der Band darf zu Präsentationszwecken verwendet werden. Für sämtliche Vorlagen nutzen Sie 
bitte stevemorgen.com/entdecken/downloads/


13. Öffentliche Wahrnehmung der Veranstaltung 
Die Band hat keinen politischen Bezug. Es ist grundsätzlich untersagt, auf Plakaten sowie in Print- und 
digitalen Medien mit politischem Bezug oder Inhalt unter Nennung der Band zu werben. Die Band 
behandelt alle Menschen gleich, unabhängig von Hautfarbe oder Einstellung.


14. Aufzeichnung, Mitschnitte, Soziale Medien (YouTube, Facebook, Instagram) 
Es ist grundsätzlich gestattet, Video- und Tonaufnahmen der Band zu erstellen und für nichtkommerzielle 
Zwecke zu verwenden. Eine kommerzielle Verwertung der Video- und Tonaufnahmen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Einverständniserklärung der Band.
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16. Sonderverinbarungen

z.B. Der Veranstalter wünscht Mikrofon und Redezeit (Begrüßung/Programm).

Unterschriften

Ort, Datum Veranstaltung Ort, Datum Bandmitglied

15. Verfügbarkeit, Leistungshindernisse 
Ist die Band aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat (Krankheit, Unfall, Autopanne usw.), nicht in der 
Lage, die vertragsgemäße Leistung zu erbringen, entfällt die Gegenleistungspflicht des Veranstalters. 
Ersatzansprüche des Veranstalters gegen die Band sind in diesem Fall ausgeschlossen. Der Veranstalter 
verpflichtet sich bei unbegründeter Absage spätestens 7 Tage vor Auftritt 25%, 2 bis 6 Tage vorher 50%, 
1 bis 0 Tage vorher 100% der Gage an die Band zu zahlen oder mit einem Ersatztermin den entstandenen 
Ausfall auszugleichen.

17. Wirksamkeit und Unterschrift 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung 
eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Dieser Vertrag soll 
beiden Parteien die Möglichkeit geben, den bestmöglichen Erfolg der Veranstaltung zu gewährleisten. 
Sollten Fragen oder Änderungswünsche bestehen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. 
 
Mimi Schneiderbanger:	0171 208 3788

Steve Morgen:	 	 0170 78 78 211

Band Handy:	 	 0175 737 9551



